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Ich habe fast mein ganzes Leben dem hellgrü-
nen Dienst gewidmet, sei es beim QKK oder als
Klassenlehrer in zahlreichen Schulen und Kur-
sen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn ich
nun Jüngeren Platz mache, um mich Hobbys
zuwenden zu können, die ich Zeit meines
Lebens verdrängen musste. Dies will aber nicht
heissen, dass ich nicht gerne diesem oder jenem
Kameraden behilflich bin, soweit der Rat eines

Ehernaligen erforderlich ist.

7)z> AehaAz/ozz w/zzzsc/zr OôétV Alerwe« zwr ievor-
sfe/zezzz/ez? /Vzzszozzzerazzg a//es Gzz/e zzzzz/ zzoc/z

v/e/e sc/zözze ./a/zze //« Afre/se se/«er Hwge/zoV/gew.

Für se/zzezz grosse« F/'w.va/z zzzgzzzzstezz zz/zserer
Hrzzzee sowz'e azze/z zz/zserer ZezJsr/zrz/z' r/azzAez; H'/r
z'/zzzz ree/zt /zerz/z'c/z.
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7955/o/gezzz/e Orzezzzzerz/zzg er/assezz:

Orientierung über die Einführung von Normalbenzin bleifrei in der Armee und Bundesverwaltung

«Gestützt auf die vom Bundesrat, im Rahmen
des Massnahmekataloges gegen das Waldster-
ben, beschlossene Einführung von Normalben-
zin bleifrei (März 1984) und die Beschaffung von
Bundesfahrzeugen mit Katalysatoren oder
gleichwertigen Systemen (November 1984), hat
die Kommission für Betriebsstoffe des Eidg.
Militärdepartementes nach Prüfung aller Pro-
bleme, die sich dadurch in anlagetechnischen,
betrieblichen und logistischen Bereichen und
im Sektor Fahrzeuge und Aggregate ergaben,
folgende Massnahmen, gültig ab 1. Juli 1985,

getroffen:

1. Verwendung von Normalbenzin bleifrei

Katalysatorfahrzeuge sind zwingend mit Benzin
bleifrei zu fahren.

Fahrzeuge, welche bleifrei betrieben werden
können, haben ab 1. 7. 85, wenn möglich, blei-
frei zu tanken.

Eine grosse Anzahl von Fahrzeugen, vorallem
Geländefahrzeuge, benötigen weiterhin verblei-
tes Normalbenzin.

Beim Tankeinfüllstutzen der Fahrzeuge der
Armee und Bundesverwaltung, die mit einer
besonderen Art von Benzin (bleifrei, verbleites
Normal- oder Superbenzin) fahren müssen, wird

eine entsprechende Selbstklebeetikette ange-
bracht.

Die Umstellung auf />/e/yraz>s ßezzzz'z;//zz- Gerate
hat auf den 1. Mai 1986 zu erfolgen.

2. Bezug von bleifreiem Normalbenzin

Bei allen militärischen Tankstellen kann ab

1. 7. 85 Normalbenzin bleifrei bezogen werden.
Die Abgabe erfolgt ab Tanksäule oder ab Kani-
ster.

3. Benzin für Koch- und Beleuchtungszwecke

Normalbenzin bleifrei kann, anstelle von Rein-
benzin, für die dem Korpsmaterial zugeteilten
Koch- und Beleuchtungsapparate verwendet
werden

Die Gruppe für Rüstungsdienste und die Kriegs-
materialverwaltung sind für den Erlass techni-
scher Weisungen und die Kennzeichnung aller
Bundesfahrzeuge besorgt. Die Orientierung der

Truppe und der Instruktoren erfolgt durch das

Bundesamt für Transporttruppen.
Zur Zeit wird über den Ersatz von Normalben-
zin bleifrei durch Superbenzin bleifrei disku-
tiert. Sobald verbindliche Angaben über dessen

Einführung vorliegen, werden die entsprechen-
den ergänzenden Weisungen für die Armee
erlassen».
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